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DAS WOHNEN

__

Ein Storenfried

Wer sich mit der Verwaltung von H&usern beschiftigt,
hat allerlei Klagen entgegenzunehmen. Wihrend manche der-
selben berechtigt sind, weisen andere darauf hin, dass die
Beschwerdefiithrer an iibertriebener Empfindlichkeit leiden.
Solche Ueberempfindlichkeit kann selbstverstindlich nicht
geschiitzt werden, denn in einem Mehrfamilienhaus hat sich
jeder Mieter klar zu sein, dass es nicht abgeht, ohne dass
Gerdusche in obern Wohnungen gehort werden, Geridusche,
die von einer ordnungsgeméssen Beniitzung der betreffenden
Wohnung herriihren.

Daneben aber leiden Mieter tatsdchlich darunter, dass
iiber ihnen wohnende Mieter Gerdusche verursachen, die bei
gutem Willen, wenn nicht ganz unterdriickt, so doch auf ein
Minimum gemildert werden kénnen. Dazu gehort der Betrieb
einer Nihmaschine.

Teilweise mit Unrecht beklagen sich Mieter iiber eine
grosse Ringhorigkeit der neu erstellten Hiduser. Wenn sie
sich bei Mietern dlterer Héuser befragen wiirden, dann wiirde
man ihnen gewiss das gleiche Lied vorsingen. In H&usern,
die vorwiegend von Arbeiterfamilien bewohnt sind, kommt es
viel vor, dass die Hausfrau durch Heimarbeit mithelfen muss,
das notige Einkommen zu verschaffen. Der Hausbesitzer, der
Ende Monat den Wohnungszins einkassieren will, wird nicht
darum herumkommen, solche Heimarbeit zu bewilligen, an-
sonst der Mieter ausser Stand gesetzt wire, den Zins zu ent-
richten. Betrifft diese Heimarbei Weissniiherei u. drgl., dann
wird mancherorts vom Morgen bis zum Abend die Ndhma-
schine laufen gelassen. Andere Hausfrauen wiederum kom-
men abends nach Hause und sollten fiir die Familienange-
horigen Flickarbeiten ete. verrichten, sodass noch in spéter
Abendstunde die Ndhmaschine ihr eintoniges Gesurr verneh-
men lésst.

Es muss zugegeben werden, dass ruhebediirfiige Leute
nicht sonderlich erbaut sind, wenn sie in der Wohnstube das
anhaltende Gesurr der iiber ihnen laufenden Niithmaschine
mitanhoren miissen. In solchen FFdllen kommt es dann friither
oder spiter dazu. dass Beschwerde gefiihrt wird und sich die
Organe einer Verwaltung mit der Abstellung der geriigten
Uebelstdande befassen miissen.

In einem bestimmten Falle kam eine solche Beschwerde
zu Ohren der Verwaltung. Nach anfénglichem Strduben des-
jenigen Mieters, der eine Nihmaschine laufen lédsst, wobei
er sich auf den Standpunkt stellte, der Gebrauch der letzteren
sei sein gutes Recht, liess er sich herbei und suchte durch Un-
terlagen unter die Maschine das Gerdusch zu ddmpfen. Er
gab verschiedene Franken aus, ohne ein gutes Resultat zu
erreichen. Die Verwaltung nahm die Sache in Augenschein.
Der Beschwerdefiihrer war der Auffassung, die Nihmaschine
sei ohne Zweifel ausgelaufen, was das grosse Gerdusch ver-
ursache. Das Geridusch in seiner Wohnung war auch derart,
dass man daran glauben konnte. Als aber die betreffende
Néhmaschine besichtigt wurde, stellte es sich heraus, dass
man neben ihr fast weniger Lirm wahrnehmen konnte, als
in der unteren Wohnung. Nicht der Ldarm der Machine war
es, der in der untern Wohnung gehort werden konnte, son-
dern das Vibrieren der Maschine muss sich dem Boden mitge-
teilt haben, wodurch der vielleicht nicht vollstindig mit

Schlacken ausgefiillte Blindboden als Resonanzboden wirkte -

und so in der untern Wohnung ein gewisses Donnern héren
liess.

Die Verwaltung nahm nun Proben mit gutscheinenden
Unterlagen vor und erreichte auch, dass das Gerdusch in
der untern Wohnung so geddmpft werden konnte, dass von
einer Beldstigung. nicht mehr gesprochen werden kann.

Auf der Suche nach solchen Unterlagen wies ein Nih-
maschinengechift Hartgummiunterlagen, rund, oben mit Ein-
schnitt fiir die Maschinenfiisse, unten mit kleinen Zipfchen,
vor, die seit kurzer Zeit im Handel sein sollen. Es zeigte sich
aber, dass das Gerdusch ganz ungeniigend geddmpft wurde.
Nun liess man sich in einem Gummigeschédft runde Unter-
lagen zu diesen Hartgummischeiben schneiden. Diese Unter-
lagen bestehen aus pordsem, rotem Kautschuk, #@hnlich der
bekannten Kautschukschwdmme, 1 cm dick. Die Probe er-
gab dann auch, dass nun mit dieser doppelten Unterlage das
oben genannte Ger#dusch stark geschwécht werden konnte.

Im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens wire es,
wenn jeder Mieter, in dessen Wohnung die Niahmaschine
viel oder ausnahmsweise auch abends zu vorgeriickter Stunde
gebraucht wird, die Kosten, es handelt sich um ca. 4 frs., auf
sich nehmen wiirde, um durch eine solche Unterlage Klagen
der Hausbewohner gegen sich ersparen zu konnen. Wenn
auch nicht jeder Mieter gleich gesinnt ist, wenn mancher nicht
zum Kliger werden michte, eingedenk dessen, dass der be-
klagte Nachbar durch eine, wenn auch berechtigte Be-
schwerde, sich beleidigt fiihlt und das friedliche Einverneh-
men dadurch gestort wird, so wird doch derjenige Mieter,
der durch solche Massnahmen seine Mitbewohner schiitzen
will, den Dank der letztern spiiren konnen.

Das Namliche ist zu sagen beim Gebrauche der Schreib-
maschinen. Wie mancher Genossenschafter oder Vereins-
meier hat abends Schreibarbeiten zu verrichten und denkt
nicht daran, dass das Geklapper die Nachbarn im Bette sto-
ren kann. Es sollte sich in dieser Beziehung jeder Schreiber
einmal die Miithe nehmen, die Maschine klappern lassen, um
selbst in der untern Wohnung das Gerdusch zu konstatieren.
Auch fiir die Schreibmaschinen sollten solche Unterlagen
angeschafft werden. Ebenso michte hier noch darauf hinge-
wiesen werden, dass man nachts nicht bei offenem Fenster
Maschinenschreiben sollte, weil das Gerdusch in der Haus-
front vis-a-vis der Strasse widerhallt und so die Bewohner
des eigenen Hauses storen kann. Oe.

Zwei bemerkenswerte Antrige zur
Forderung des Wohnungsbaues in
Preussen im Jahre 1928.

In einer letzter Tage gefassten Entschliessung stellt der
Preussische Staatsrat an das Preussische Staatsministerium
das Ersuchen, der Entwicklung des Wohnungsbaues eine be-
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. In der Entschliessung
wird ausgefiihrt, dass die Sparkassen infolge der génzlichen
Stockung des Pfandbriefabsatzes im Jahre 1927 alle Reserven
aufbieten mussten, damit die Bautédtigkeit nicht zum Erliegen
kam und die angefangenen Bauten wenigstens zu Ende ge-
fiihrt werden kounten. Wenn auf dem Pfandbriefmarkt im
neuen Jahr keine durchgreifende Belebung eintrete, so miisse
damit gerechnet werden, dass im Jahre 1928 nicht einmal die
Hauszinssteuermittel ausgeschiopft werden konnten, weil die
ersten Hypotheken nicht zu beschaffen seien. Mit Riicksicht
auf die sittliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Bedeu-
tung des Wohnungsneubaues hilt es der Preussische Staats-
rat fiir unbedingt erforderlich, dass wenigstens in gewissem
Umfang die Genehmigung der Aufnahme von Auslandsan-
leihen fiir Wohnungsbauzwecke erteilt wird. Gleichzeitig hat
auch die Zentrumsfraktion des Preussischen Landtages in
einem Urantrag das Preussische Staatsministerium ersucht,
die zur Finanzierung des Wohnungsbaues im Jahre 1928 not-
wendigen Massnahmen unverziiglich in die Wege zu leiten.
Der Fraktion erscheint es dringend erforderlich, dass erstens
dem Landtag moglichst bald eine Vorlage iiber den Weiter-
bestand des Hauszinssteuergesetzes nach dem 1.
April 1928 vorgelegt wird, damit das Bauprogramm fiir das
kommende Jahr in den Gemeinden friih genug aufgestellt
werden kann; dass 2. auf die Reichsregierung eingewirkt
wird, den zur Verfiigung stehenden Reichszwischen-
kredit fiir den Wohnungsbau von 200 auf 500 Mil-
lionen Reichsmark zu erhohen; dass 3. soweit die vom Reich
iiberwiesenen Mittel nicht ausreichen, um den Neubau von
mindestens 200000 Wohnungen in Preussen im Jahre 1928 zu
finanzieren, die fehlenden Mittel durch eine Auslands-
anleihe beschafft werden; in diesem Zusammenhang wird
insbesondere gefordert, die bereits vom Landtag beschlossene
Auslandsanleihe im Betrag von 80 Millionen Reichsmark so-
fort aufzunehmen; dass 4. die besonderen Schwierigkeiten fiir
die Unterbringung von Staatsbeamten, -angestellten und -ar-
beitern nicht mehr wie bisher durch staatliche Baudarlehen,
sondern durch die Erstellung von staatseigenen Woh-
nungen behoben weiden. (aus der Zeitschrift «Stein, Holz,
Eisen, Heft 1, Jhg. 1928).



	Ein Störenfried

